Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU

Reinartz-Schneidol-Spray

Versionsnummer: 2.0 Datum der Erstellung:15.10.2015
Uberarbeitet am:12.08.2016

Produktidentifikator

Handelsname Reinartz-Schneidol-Spray

Andere Bezeichnungen

Artikelnummer Schneidol
Zolltarif-Nr. 34031990
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Relevante identifizierte Verwendungen industrielle Verwendung
gewerbliche Verwendung
Verwendungsbereich Hochleistungsschmierstoff
Verwendungen, von denen abgeraten wird Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte). Nicht

flir Produkte verwenden, die flir Kontakt mit Lebensmitteln
bestimmt sind - Lebensmittelkontakt ausschliel3en.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Reinartz Kleinteileversand GmbH & Co. KG

Sachsstr. 15

50259 Pulheim / Brauweiler Tel. 02234 / 69 55 00
www.kleinteileversand.de Fax. 02234 / 69 55 050

Auskunftgebender Bereich:

Michael Neef Tel. 02234 69 550 42
info@kleinteileversand.de

24 Stundén Notrufnummer:
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg +49 (0) 761 /192 40

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse und -kategorie Gefahren-
hinweis
23 entziindbare Aerosole Cat. 1 (Flam. Aerosol 1) H222,H229
Anmerkungen

Voller Wortlaut der H-Séatze in ABSCHNITT 16.
Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalwort Gefahr

Piktogramme
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Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU

Reinartz-Schneidol-Spray

Versionsnummer: 2.0 Datum der Erstellung:15.10.2015
Uberarbeitet am:12.08.2016

GHS02

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Sicherheitshi .

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammennd anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren.

Zusitzliche Kennzeichnungsvorschriften:
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfahiger Gemische mdoglich.
Sonstige Gefahren Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

Gemische
Beschreibung des Gemischs Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen
Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. Piktogramme
1272/2008/EG
Butan CAS-Nr. 25-<50 Flam. Gas 1/ H220
106-97-8 Press. Gas L / H280
EG-Nr.
203-448-7

REACH Reg.-Nr.
01-2119474691-32-
XXXX

Propan CAS-Nr. 5-<10 Flam. Gas 1/ H220
74-98-6 Press. Gas L / H280

EG-Nr.
200-827-9

REACH Reg.-Nr.
01-2119486944-21-
XXXX

Isobutan CAS-Nr. 1-<5 Flam. Gas 1/ H220
75-28-5 Press. Gas L / H280

EG-Nr.
200-857-2

REACH Reg.-Nr.
01-2119485395-27-
XXXX
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Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU

Reinartz-Schneiddl-Spray

Versionsnummer: 2.0 Datum der Erstellung:15.10.2015
Uberarbeitet am:12.08.2016

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassenVerungliickten aus der Gefahrenzone entfernenBetroffenen ruhig lagern, zu-
decken und warm halten.Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehenBei Auftreten von Beschwerden oder in Zwei-
felsfallen &rztlichen Rat einholenBei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Uber den Mund verabrei-
chen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort &rztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einleiten.
Fur Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen.
Nach Berithrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspileugenlider gedffnet halten und minde-
stens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spilen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Entfallt, da Aerosoldose.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

Loschmittel

Geeignete Léschmittel

Spriihwasser, alkoholbestandiger Schaum, BC-Pulver
Ungeeignete Léschmittel

Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei unzureichender Beliiftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf-/Luft-Gemische
mdglich.

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lasseriKontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.
Unversehrte Dosen sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen. Ggfs. mit Wasser kiihlen, da Berstgefafiollschutzanzug
tragen. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

(de)
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Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU

Reinartz-Schneiddl-Spray

Versionsnummer: 2.0 Datum der Erstellung:15.10.2015
Uberarbeitet am:12.08.2016

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.
Einsatzkréafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgeréat zu tragen.
UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhinderWerunreinigtes Waschwasser zu-
rickhalten und entsorgen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Verschittete Mengen aufnehmen (Sédgemehl. Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder).
Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringenDen betroffenen Bereich beliften.

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

* MaBnahmen zur Verhinderung von Bréanden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchenMaBnahmen gegen elekirostatische Entladungen trefferiNur in gut gelifteten
Bereichen verwenden. Erwarmung auf tber 50 °C vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen.n Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und raucheior dem
Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegeBewahren Sie
Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auBenutzen Sie fiir Chemikalien keine Gefafe, die liblicherwei-
se fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sindVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art

Lagerklasse (LGK)
2B.
¢ Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriiherWor Sonnenbestrahlung schiitzen.
Unvertragliche Stoffe oder Gemische

Separatlagerung erforderlich bei Lagerklasse: 4.1 A, 4.1B,4.2,4.3,5.1A,5.1B,5.2,6.2,7.
Beachtung von sonstigen Informationen

* Geeignete Verpackung

Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaB ADR) verwendet werden.
Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit

2015/830/EU

Reinartz-Schneido6l-Spray

Versionsnummer: 2.0 Datum der Erstellung:15.10.2015

Uberarbeitet am:12.08.2016

Zu Giiberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. | ldentifika- | SMW SMwW KZwW KzZw Quelle
tor [ppm] | [mg/m®] | [ppm] | [mg/m?]

DE Butan 106-97-8 AGW 1.000 2.400 4.000 9.600 TRGS 900
DE Isobutan 75-28-5 AGW 1.000 2.400 4.000 9.600 TRGS 900
DE Propan 74-98-6 AGW 1.000 1.800 4.000 7.200 TRGS 900

Hinweis

KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fiir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, soweit nicht anders

angegeben, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen

Bezugszeitraum von acht Stunden

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Liftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (persénliche Schutzausriistung)
Augen-/Gesichtsschutz

Nicht in die Augen spriihen. Bei Bedarf dicht schlieBende Korbbrille verwenden.
Hautschutz

Bei bestimmungsgemaBer Anwendung kein Handschutz erforderlich.

» sonstige SchutzmaBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegerVorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz

Bei vorschriftsmaBigem Gebrauch keine Schutzausriistung erforderlichm Freien oder gut geliifteten Bereichen anwen-
den.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter verwenden.

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand Aerosol (Spriihaerosol)
Farbe farblos

Geruch fast geruchlos

Sonstige physikalische und chemische KenngréBen
Siedebeginn und Siedebereich Nicht anwendbar, da Aerosol. *
Nicht anwendbar, da Aerosol. *
Nicht bestimmt

Entziindbares Aerosol gemaB GHS-Kriterien

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzliindbarkeit (fest, gasférmig)
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Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU

Reinartz-Schneido6l-Spray

Versionsnummer: 2.0 Datum der Erstellung:15.10.2015
Uberarbeitet am:12.08.2016

Explosionsgrenzen

« untere Explosionsgrenze (UEG) 3 Vol.-%
* obere Explosionsgrenze (OEG) 15 Vol.-%
Dampfdruck 4,5 bar bei 20 °C

7 bar bei 50 °C
Dichte 0,72 9/,a bei 20 °C
Wasserl@slichkeit unléslich
n-Octanol/Wasser (log KOW) Keine Information verfigbar.
Selbstentziindungstemperatur >250 °C
Viskositéat nicht relevant (Aerosol)
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine

Sonstige Angaben

Lésemittelgehalt 37,5 %

* Das fertige Gemisch in der Druckgaspackung entsteht erst nach Zugabe des Druckgases. Einige Angaben sind daher
nicht messbar bei einem hermetisch verschlossenem, unter Druck stehenden Behalter.

Reaktivitat

Bezuglich Unvertréaglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".
Entziindungsgefahr

Chemische Stabilitét

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".
Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
Zu vermeidende Bedingungen

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen. VYor Hitze schiitzen.
Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

Physikalische BelastungsgroBen, die zu einer gefahrlichen Situation fiihren kénnen und daher zu vermeiden
sind

hohe Temperaturen

Unvertragliche Materialien

Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verniinftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und Er-
warmung entstehen, sind nicht bekanntGefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
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Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU

Reinartz-Schneid6l-Spray

Versionsnummer: 2.0 Datum der Erstellung:15.10.2015
Uberarbeitet am:12.08.2016

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine Prifdaten fir das komplette Gemisch vor.
Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch einzustufen.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

Toxizitat

Wassergefahrdungsklasse (WGK; Deutschland): 1 {schwach wassergefahrdend) (schwach wassergefahrdend)
(Akute) aquatische Toxizitat

(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositions-
dauer
Butan 106-97-8 LC50 27,98 MY, Fisch 96 Stunden
Butan 106-97-8 EC50 7,71M9, Alge 96 Stunden
Propan 74-98-6 LC50 27,98 MY, Fisch 96 Stunden
Propan 74-98-6 EC50 7,71™M9, Alge 96 Stunden
Isobutan 75-28-5 LC50 27,98 M9, Fisch 96 Stunden
Isobutan 75-28-5 EC50 7,71™M9, Alge 96 Stunden

Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verflgbar.
Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verflgbar.

(de)

Seite 7 /12


Office73
Textfeld
Reinartz-Schneidöl-Spray


Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU

Reinartz-Schneido6l-Spray

Versionsnummer: 2.0 Datum der Erstellung:15.10.2015
Uberarbeitet am:12.08.2016

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
Butan 106-97-8 1,09
Propan 74-98-6 1,09
Isobutan 75-28-5 1,09

Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfugbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfligbar.

Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfugbar.
Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verfahren der Abfallbehandlung

Fir die Entsorgung liber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassenFreisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einho-
len/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behiltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaf3 ADR) verwendet wer-
den. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werdetKontaminierte Verpackungen sind
wie der Stoff zu behandeln.

Einschlagige Rechtsvorschriften iiber Abfall

Abfallverzeichnis

15 01 04 Verpackungen aus Metall
15 01 10 Verpackungen, die Rickstéande geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
16 05 04 Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlie3lich Halonen)

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungeibfall ist so zu trennen, dass er von den
kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

UN-Nummer 1950

OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung DRUCKGASPACKUNGEN

Transportgefahrenklassen

Klasse 2 (Gase)

Nebengefahr(en) Entziindlichkeit

Verpackungsgruppe keiner Verpackungsgruppe zugeordnet

Umweltgefahren keine (nicht umweltgefahrdend gemaB den Gefahrgutvorschriften)

(de)
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Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU

Reinartz-Schneid6l-Spray
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Besondere VorsichtsmafBnahmen fur den Verwender
Die Vorschriften fir gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.

Massengutbeférderung geméBn Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméB IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
« Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN)

UN-Nummer 1950

Offizielle Benennung fiir die Beférderung DRUCKGASPACKUNGEN
Klasse 2

Klassifizierungscode 5F

Gefahrzettel 2.1

Sondervorschriften (SV) 190, 327, 344, 625
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 1L

Beforderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschrankungscode (TBC) D

« Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG)
UN-Nummer 1950

Offizielle Benennung fur die Befdrderung DRUCKGASPACKUNGEN
Klasse 2.1

Gefahrzettel 2.1

Sondervorschriften (SV) 63, 190, 277, 327, 344, 959
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 1L

EmS F-D, S-U

¢ Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer 1950

Offizielle Benennung flr die Beférderung Aerosole, entzliindbar
Klasse 2.1

Gefahrzettel 2.1

Sondervorschriften (SV) A145, A167

Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg

(de)
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Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2015/830/EU
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Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Européischen Union (EU)

¢ Beschrankungen geméas REACH, Anhang XVII

Kein Bestandteil ist gelistet.
* Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)

Kein Bestandteil ist gelistet.
« Richtlinie 75/324/EWG iiber Aerosolpackungen

Einstufung des Gases/Aerosols Hochentzlindlich

Kennzeichnung Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C
aussetzen

* Begrenzung der Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer
Losemittel in bestimmten Farben und Lacken (2004/42/EG, Decopaint-Richtlinie)

VOC-Gehalt 37,5 %
2709,

¢ Richtlinie Giber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)

VOC-Gehalt 27,75 %

Verordung 166/2006/EG uber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
¢ Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe (VwWVwS )

Wassergefahrdungsklasse (WGK): 1 (schwach wassergefahrdend)-Einstufung nach Anhang 3 (VwVwS)
¢ Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massen- Massenkon- | Hinweis
strom zentration
Gem.5.2.5 Organische Stoffe 100 Gew.- 0,59/, 50 MY 3)
%
Hinweis
3) Der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff,

insgesamt nicht Uberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

¢ Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK): 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

(de)
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16.1 Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)
VOC-Gehalt: VOC-Gehalt:
37,5 % 37,5 %
2709,

Abkiirzungen und Akronyme

ADN. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf Binnenwasserstra3en).

ADR. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Européisches
Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Glter auf der Stra3e).

BCF. BioConcentration Factor (Biokonzentrationsfaktor).

BSB. Biochemischer Sauerstoffbedarf.

CAS. Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schliissel, der CAS
Registry Number).

CLP. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen.

CMR. Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutveréandernd oder
fortpflanzungsgefahrdend).

CSB. Chemischer Sauerstoffbedarf.

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fiir die siebenstellige EC-Nummer als
Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union).

EmS. Emergency Schedule (Notfall Zeitplan).

Flam. Gas. Entziindbares Gas.

GHS. "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben.

IATA/DGR. Eafnge||'(c>uhs )Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giter im

uftverkehr).

ICAO. International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation).

IMDG. International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code flr die Befdrderung geféhrlicher Giiter mit
Seeschiffen).

LGK. Lagerklasse geman TRGS 510, Deutschland.

Log KOW. N-Octanol/Wasser.

MARPOL. Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant").

PBT. Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch.

Ppm. Parts per million (Teile pro Million).

Press. Gas. Gas unter Druck.

REACH. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe).

RID. Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die
internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter).

TRGS. Technische Regeln fir GefahrStoffe (Deutschland).

TRGS 900. Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900).

VOC. Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen).

VPvVB. Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar).

Wichtige Literatur und Datenquellen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geéndert mit 2015/830/EU
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische EigenschaftenDie Einstufung beruht auf der Grundlage von Prifergebnissen des Gemi-
sches.

Gesundheitsgefahren:Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitatsformel).
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Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H220.
H222.
H229.
H280.

Extrem entziindbares Gas.
Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstan@ieses SDB wurde ausschlieBlich flir
dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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